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 Amtliche 
Bekanntmachungen

Das Fundamt informiert: 
 
In Niederstotzingen ist im Bereich der 
Firma Gardena in der Bahnhofstraße 
am 08.01.2023 eine getigerte (grau, 
schwarz, weiß) Katze zugelaufen.  
Info unter Tel. 07325/102-31  
und 102-33

109-30 Andalusien  
Für viele ist Spanien gleichbedeutend mit Andalusien und An-
dalusien mit Spanien. Kaum eine Region Spaniens bietet eine 
größere Vielfalt an Kunst, Kultur und imposanter Naturschönheiten 
als Andalusien. Daran sind nicht nur die Mauren beteiligt, sondern 
auch die Römer, die katholische Kirche nach der Reconquista son-
dern vor allem die andalusischen Menschen. 
Das Land mit Millionen von Olivenbäumen vor dem Hintergrund 
schneebedeckter Berggipfel, herrliche Landschaften, glanzvolle 
Städte verzaubert von jeher seine Besucher.  
Hans und Heidi Beylschmidt haben sich vom Charme Andalusiens 
einfangen lassen und einen sehenswerten Film gestaltet, in dem die Erinnerungen weiter-
leben.  
Leitung:    Hans und Heidi Beylschmidt 
Termin:     Freitag, 20.01.2023 
Zeit:          19.30 Uhr, Dauer circa 50 Minuten  
Ort:           Katholisches Gemeindehaus St. Franziskus,  
                Schönstetter Straße 1, Niederstotzingen 
Gebühr:    4,00 € 
 
Anmeldung unter Telefonnummer: 07325/102-31 oder -33

Volkshochschule
Niederstotzingen

Bericht 
zur Sitzung des Gemeinderates 
am 21.12.2022 
 
Bebauungsplan „Höhe II“ 
- Abwägung über die eingegangenen 

Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss  
Der Gemeinderat hatte in seiner öffentli-
chen Sitzung am 27.07.2022 den Entwurf 
des Bebauungsplans „Höhe II“ gebilligt 
und die Auslegung beschlossen. Am 
04.08.2022 wurde die Billigung und die 
Auslegung zur Beteiligung der Öffentlich-
keit im Zeitraum vom 12.08.2022 bis 
15.09.2022 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Träger öffentlicher Belange (TÖB) wur-
den ebenfalls aufgefordert, im Auslegungs-
zeitraum Stellung zum Planwerk zu 
nehmen. Die eingegangenen Stellungnah-
men wurden in einer Übersicht zusammen-
gefasst.   
Jeweils einstimmig beschloss der Gemein-
derat nach der Behandlung der Anregun-
gen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange:  
1.   Die Abwägung der eingegangenen 

Stellungnahmen gemäß den Abwä-
gungsvorschlägen zum Bebauungs-
plan „Höhe II“.  

2.   Den Bebauungsplan „Höhe II“ mit der 
Planzeichnung und dem Textteil sowie 
den örtlichen Bauvorschriften in der 
Fassung vom 15.07.2022/30.11.2022 
als Satzung nach § 10 (1) BauGB. 

 
Baugebiet „Höhe II“  
- Vergabe weiterer Leistungsphasen für 
die Erschließungsplanung  
In der Sitzung vom 28.04.2021 wurde das 
Büro a2Plan neben der Aufstellung des 
Bebauungsplans auch mit den Leistungs-
phasen 1 und 2 für die Erschließungspla-
nung (Verkehrsanlagen, Kanal, Wasser- 
und Breitbandversorgung) beauftragt. Um 
die Planung weiter auszuarbeiten, so dass 
im Anschluss die Erschließungsarbeiten 
ausgeschrieben und im Jahr 2023 ausge-
führt werden können, müssen die weiteren 
Leistungsphasen der Planung beauftragt 
werden.  

©Hans Beylschmidt

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐ 

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐ 

 Anzeigenannahme  
jeweils am Dienstag bis 9.00 Uhr im Rathaus, 

Erdgeschoss, Zimmer E2.
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Dies sind im Einzelnen:  
•  Verkehrsanlagen – Erschließungsstraße 
•  Verkehrsanlagen – Straßenbeleuchtung 
•  Ingenieurbauwerke – Abwasserkanal  
•  Ingenieurbauwerke – Wasserversorgung 
•  Ingenieurbauwerke – Breitbandversor-

gung  
Die Gesamtsumme aller Ingenieurleistun-
gen beträgt 143.933,08 Euro (netto). 
Davon wurden bereits 23.726,45 Euro in-
nerhalb der Bauleitplanung erbracht (Leis-
tungsphasen I und II).  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Beauftragung des Büros a2Plan mit den 
weiteren Leistungsphasen der Ingenieur-
leistungen für die Erschließungsplanung 
des Baugebiets „Höhe II“. 
 
Breitbandausbau - Anbindung Andreas-
weg an das kommunale Glasfasernetz  
Während der Wohnumfeldmaßnahme 2018 
wurden im nördlichen Andreasweg und im 
sanierten Bereich der Gartenstraße auch 
die Leerrohre für die Glasfaserversorgung 
verlegt. 2021 hatte die Stadt dann die 
SWU beauftragt, die Breitbandleerrohre 
bei der Verlegung der Nieder- und Mittel-
spannungsleitung im südlichen Andreas-
weg bis zur Breite Straße mit zu verlegen, 
wo bereits das kommunale Glasfasernetz 
verläuft und der Andreasweg nun an das 
kommunale Breitbandnetz angebunden 
werden kann. Hierzu hat die Stadtverwal-
tung mit der NetCom als Netzbetreiber 
Kontakt aufgenommen, um die bauseitigen 
Voraussetzungen zu klären, um den Netz-
betrieb in diesem Teilbereich aufnehmen 
zu können.  
Die Kosten für die Tiefbauarbeiten und 
technische Ausrüstung werden auf ca. 
16.500 Euro (netto) geschätzt. Hinzu kom-
men noch der Planungs- und Dokumenta-
tionsaufwand mit einem Betrag von ca. 
4.000 Euro (netto).  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Umsetzung der notwendigen Arbeiten zum 
Anschluss des Andreaswegs an das kom-
munale Glasfasernetz in der Breite Straße. 
 
Wasserleitung Reuendorf  
- Beschaffung eines Gebäudes für die 
Druckerhöhungsanlage  
Im Rahmen der Neuverlegungen einer 
Wasserleitung in Reuendorf muss eine 
Druckerhöhungsanlage installiert werden. 
Diese ist mit einem Betriebsgebäude ein-
zuhausen. Hierzu hat die Verwaltung drei 
Angebote für das Bauwerk eingeholt. Das 
wirtschaftlichste Angebot wurde von der 
Fa. STB – Sonderbauwerke für den Tiefbau 
aus 89542 Herbrechtingen zu einem Ange-
botspreis von 47.545,00 Euro (netto) abge-
geben.  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Vergabe der Anlieferung des Gebäudes für 
die Druckerhöhungsanlage an die Fa. STB 
– Sonderbauwerke für den Tiefbau aus 
89542 Herbrechtingen zu einem Angebot-
spreis von 47.545,00 Euro (netto). 
 

§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)  
- Optierung zum 01.01.2023  
Die meisten juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts hatten sich im Rahmen 
der bisherigen Übergangsregelung nach § 
27 Absatz 22 und 22a UStG dafür ent-
schieden, § 2b UStG für Umsätze vor dem 
01.01.2023 noch nicht anzuwenden. Die 
Übergangsfrist für die zwingende Anwen-
dung der Neuregelung der Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand, die am 
31.12.2020 enden sollte, wurde bereits 
einmal im Hinblick auf die COVID 19-Pan-
demie durch das Corona-Steuerhilfegesetz 
vom 19.06.2020 um zwei Jahre bis zum 
31.12.2022 verlängert. Auch aktuell sind 
die Kommunen stark belastet, nicht zuletzt 
mit der Bewältigung der Kosten für die Un-
terbringung der infolge des Ukraine-Krie-
ges geflüchteten Menschen. Das knappe 
fachkundige Personal, die Energiekrise wie 
auch die anstehende Grundsteuerreform 
verschärfen diese Situation zusätzlich. 
Hieran wird sich auch im Jahr 2023 und 
2024 nichts ändern. Aus diesem Grunde 
wird die Übergangsregelung in § 27 Absatz 
22a UStG um weitere zwei Jahre bis 
einschließlich 31.12.2024 verlängert. 
Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, die bislang hiervon keinen Ge-
brauch gemacht haben, können mit Wir-
kung zum Beginn des nächsten Kalender- 
jahres aber für die Anwendung des neuen 
Besteuerungsregimes optieren. Die Stadt 
Niederstotzingen hat ihre Einnahmenana-
lyse abgeschlossen und die notwendigen 
Änderungen in den Verträgen und Satzun-
gen umgesetzt. Das EDV-System ist inso-
weit vorbereitet, dass alle steuerrelevanten 
Merkmale bei den Buchungen gesetzt wer-
den können. Aus diesem Grund schlägt die 
Stadtverwaltung vor, die Verlängerung des 
Übergangszeitraums nicht zu nutzen und 
bereits zum 01.01.2023 auf den neuen § 
2b UStG umzustellen und die Optionser-
klärung im Sinne des § 27 Abs. 22a S. 2 
UStG mit Wirkung zum 01.01.2023 zu wi-
derrufen.  
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die 
Umstellung auf den neuen § 2b UStG und 
Widerruf der Optionserklärung im Sinne 
des § 27 Abs. 22a S. 2 UStG mit Wirkung 
zum 01.01.2023 beim Finanzamt Heiden-
heim. 
 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2023 - Einbringung des Haushaltsplan-
entwurfs  
Bürgermeister Bremer brachte im Rahmen 
der letzten Sitzung des Jahres 2022 den 
Haushaltsplantwurf für 2023 ein. Hierzu 
ging der Vorsitzende zunächst auf die wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen ein, die sich auf den 
kommenden Haushalt der Stadt Nieder-
stotzingen auswirken werden. Hierzu 
stellte er verschiedene Prognosen der 
führenden Wirtschaftsinstitute und des 
Sachverständigenrates vor. So sei für das 
kommende Jahr mit einer Rezession bzw. 
einer Stagnation zu rechnen, die von einer 
Inflation zwischen 4 % und 7 % begleitet 

werde. Steigende Preise in allen Berei-
chen, insbesondere der Energiekosten, 
würden die Wirtschaft und privaten Haus-
halte gleichermaßen stark belasten. Eine 
große Anzahl der Haushalte mit einem 
niedrigen Einkommensniveau könne der-
zeit keine Sparquote mehr nachweisen. 
Stattdessen würde die private Konsum-
wirtschaft unter anderem durch das Auflö-
sen von Sparguthaben gestützt. Pro- 
blematisch sei zudem, dass das Aufflam-
men der Corona-Pandemie in China zu 
wiederholten Lieferengpässen führen wird 
und die Lieferketten gestört würden. Insge-
samt sei die Einschätzung der wirtschaftli-
chen Lage schwierig und mit erheblichen 
Abwärtsrisiken verbunden. Trotz der äuße-
ren Bedingungen geht der Bund in seiner 
Steuerschätzung von steigenden Steuerer-
trägen für Bund, Länder und Gemeinden 
aus. Dies sei jedoch mit Vorsicht zu ge-
nießen. Denn die Inflation belaste die Auf-
wandseite der kommunalen Haushalte 
enorm. Zudem sehen sich die Städte und 
Gemeinden mit weiteren Aufgaben kon-
frontiert, die ebenfalls zu finanzieren seien.  
Nach einem Rückblick auf die Maßnahmen 
im Jahr 2022, nannte der Vorsitzende die 
strategischen Projekte:  
•  Umsetzung des Neubaugebiets „Höhe 

II“ als Mehrgenerationenquartier zur Zu-
kunftssicherung der Seniorenbetreuung 
und Seniorenpflege in Niederstotzingen  

•  Sicherstellung und Angebotsaufwertung 
im Bereich der Grund- und Nahversor-
gung durch die Neuansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters  

•  Modernisierung der Trinkwasserversor-
gung im Stadtteil Stetten durch eine Sa-
nierung des Wasserturms 

 
•  Begleitung und Neuausrichtung des 

Breitbandausbaus im Bereich der 
„grauen Flecken“ mit einer Aufgreif-
schwelle von 100 Mbit/s zur Herstellung 
von Gigabitanschlüssen im Stadtgebiet  

•  Bauleitplanung für das Gewerbegebiet 
„Am Asselfinger Weg“  

•  Konzeptionelle und bauplanerische Vor-
bereitung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung von Grundschulkin-
dern ab dem Schuljahr 2026/2027  

Herr Bremer ging in der Folge auf die Pla-
nansätze des Ergebnishaushalts ein und 
stellte die wesentlichen Größen auf der 
Aufwands- und Ertragsseite dar. So plant 
die Finanzverwaltung mit einem ordentli-
chen Ergebnis von rund 190.000 Euro, 
womit ein ausgeglichener Ergebnishaus-
halt dargestellt werden kann. Die Hebe-
sätze der Gewerbesteuer (360 %) sowie 
der Grundsteuer A und B (350 %/400 %) 
soll in gleicher Höhe beibehalten werden. 
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss 
in Höhe von rund 1.200.000 Euro gerech-
net, der zur Schuldentilgung und zur Finan-
zierung der anstehenden Investitonen 
genutzt wird. Im Bereich der Investiti-
onstätigkeit sind Auszahlungen in einem 

Niederstotzingen Text KW 1-2.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  11.01.23  10:19  Seite 2



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 3 · 1-2 / 2023

 
Veranstaltungskalender

 Woche vom 12. Januar 2023 bis 18. Januar 2023

Samstag, 14. Januar 2023 
Skikurs 
Skiclub Niederstotzingen 
 
Büchertauschbörse                                                                           Begegnungsstätte 
vhs Niederstotzingen                                                                                  St. Martinus 
 
Online-Vortrag: Smartphones sicher beherrschen 
vhs Niederstotzingen                                                                             Virtueller Raum 
 
Jahresendfeier                                                                                      Mehrzweckhalle 
Schützenkameradschaft Oberstotzingen                                                  Villa Kaleidos

Donnerstag, 19. Januar 2023 
Online-Vortrag: Strom- und Gasabrechnung  
– (k)ein Buch mit sieben Siegeln 
vhs Niederstotzingen                                                                               Virtueller Raum 
 
Freitag, 20. Januar 2023 
Hauptversammlung 
Sportgemeinschaft Niederstotzingen                                                     Gasthaus Krone 
 
GO-Cup 
TSV Niederstotzingen                                                                                 Ballsporthalle 
 
Filmvortrag Andalusien                                                                            Gemeindehaus 
vhs Niederstotzingen                                                                                 St. Franziskus 
 
Samstag, 21. Januar 2023 
Skikurs 
Skiclub Niederstotzingen 
 
Online-Vortrag: Excel-Basic – Tabellenkalkulation 
vhs Niederstotzingen                                                                               Virtueller Raum 
 
Sonntag, 22. Januar 2023 
Online-Vortrag: Die Welt der Apps 
vhs Niederstotzingen                                                                               Virtueller Raum 
 
Online-Vortrag: Geld verdienen im Internet durch verkaufen 
vhs Niederstotzingen                                                                               Virtueller Raum 
 
Mittwoch, 25. Januar 2023 
Gemeinderatssitzung                                                                    Sitzungssaal Rathaus

 Vorschau Woche vom 19. Januar 2023 bis 25. Januar 2023

  
Eine Übersicht über die gesamten Termine für 2023 finden Sie unter  

www.niederstotzingen.de

Volumen von 4,8 Mio. Euro angesetzt. Dem 
stehen Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit in Höhe von 3,2 Mio. Euro entgegen, 
so dass sich ein Finanzierungsmittelbedarf 
in Höhe von 1,6 Mio. Euro ergibt. Dieser 
wird durch den Zahlungsmittelüberschuss 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, 
einer Entnahme aus den liquiden Mitteln in 
Höhe von rund 150.000 Euro und einer 
Kreditaufnahme gedeckt. Die Pro-Kopf-
Verschuldung wird sich auf ca. 446 Euro im 
Jahr 2023 erhöhen (nach Angaben des 
Statistischen Landesamts Baden-Würt-
temberg, lag die durchschnittliche Pro-
Kopf-Verschuldung der Gemeinden in 
Baden-Württemberg im Jahr 2021 bei 
1.910 Euro inkl. Eigenbetriebe).  
Die Stellungnahme der Fraktionen zum 
Haushaltplan 2023 folgt am 25.01.2023.  
Der Gemeinderat nahm von der Einbrin-
gung des Haushalts Kenntnis. 
 
Der Gemeinderat hat über folgende 
Baugesuche beraten:  
Neubau einer Wohnanlage mit 10 Eigen-
tumswohnungen und einer Tiefgarage auf 
dem Flst. 286/1, Rechbergstraße 6 in Nie-
derstotzingen 
 
Bekanntgaben  
Der Vorsitzende dankte allen Gemeinde-
ratsmitgliedern, Vereinen, Kirchen, Ehren-
amtlichen, Blaulichtorganisationen, dem 
Bauhof und der Verwaltung für ihren Ein-
satz im Jahr 2022.

Das Bürgeramt informiert:  
Veröffentlichung gemäß § 36 Abs. 2 und 
§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz

 
Bereits in den vergangenen 

Jahren erteilte Widersprüche 
gelten bis zu ihrem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Parteien, Wählergruppen 
u. a. bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) in der seit 01.11.2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen oder Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten sogenannte Gruppenauskünfte 
aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen 
Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die 
Person oder Stelle, der die Daten übermit-

telt werden, darf diese nur für die Werbung 
bei einer Wahl oder Abstimmung verwen-
den und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu lö-
schen oder zu vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstot- 
zingen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 
Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des 
baden-württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und     
§ 17 Meldeverordnung aufgeführten Daten 
der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die 
Familienangehörigen (Ehegatten, Kinder 

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐ 
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und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören. Die Datenübermittlung umfasst 
zum Beispiel Angaben zu Vor- und Famili-
ennamen, frühere Namen, Geburtsdatum 
und Geburtsort, Geschlecht oder derzei-
tige Anschriften.  
Die Familienangehörigen haben gemäß      
§ 2 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von 
Daten, die zum Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese 
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtli-
chen Gesellschaft als Datenempfänger bei 
der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstot- 
zingen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen. Der Widerruf gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 
Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuch-
verlagen zu allen Einwohnern, die  das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft er-
teilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adress-
verzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den.  
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen.   
Der Widerspruch ist bei der Stadtverwal-
tung Niederstotzingen, Einwohnermelde-
amt, Im Städtle 26, 89168 Niederstotzin- 
gen oder im Rahmen einer persönlichen 
Vorsprache mitzuteilen.   
Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
 
❒   an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
 
❒   an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft 
 
❒   an Adressbuchverlage 
 
 
 
 
Name: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
Vorname: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Geburtsdatum: ________________________________________________________________ 
 
 
 
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
    
Niederstotzingen, den _______________________ 
     
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

✂

✂

Öffnungszeiten Rathaus Niederstotzingen  
Montag bis Mittwoch: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Freitag: 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Landesfamilienpass  
und Gutscheinkarten für 2023 
 
Der Landesfamilienpass berechtigt einen 
bestimmten Personenkreis, eine Vielzahl 
landeseigener Einrichtungen, staatliche 
Schlösser, Gärten und Museen sowie Er-
lebnisparks einmal bzw. teilweise mehr-
mals im Jahr unentgeltlich bzw. vergünstigt 
zu besuchen. 
  
Die Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten 
und Museen in Baden-Württemberg sowie 
eine Liste der nichtstaatlichen Anbieter fin-
den Sie auf der Homepage des Ministeri-
ums für Soziales und Integration unter 
www.sozialministerium-bw.de/landesfami-
lienpass 
 
Zum berechtigten Personenkreis gehören:  
-  Familien, die mit mindestens drei kinder-

geldberechtigenden Kindern in häusli-
cher Gemeinschaft leben (bei Kindern 
über 18 Jahren bitte Nachweis vorlegen);  

-  Einelternfamilien, die mit mindestens 
einem kindergeldberechtigendem Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben; 

 
-  Familien, die in häuslicher Gemeinschaft 

mit einem kindergeldberechtigendem 
schwer behinderten Kind mit mindes-
tens 50 v.H. Erwerbsminderung leben; 

 
-  Familien, die Hartz IV-Leistungen bezie-

hen oder kinderzuschlagsberechtigt sind 
und mit mindestens einem kindergeld-
berechtigenden Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben: 

 
-  Familien, die Leistungen nach dem Asy-

lbewerberleitungsgesetz (AsylbLG) er-
halten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.  

 
Die hier erhobenen personenbezogenen 
Daten sind für die Prüfung der o. a. Voraus-
setzungen erforderlich. Falls keine Anga-
ben gemacht werden, kann ein Landes- 
familienpass leider nicht ausgestellt wer-
den. 
 
Hinweise zu den Begleitpersonen:  
Seit 2019 ist der Landesfamilienpass auf 
die in einer Familie zusammenlebenden 
und kindergeldberechtigenden Kinder aus-
gerichtet. Die Voraussetzungen für den Er-
halt des Landesfamilienpasses und die 
Anzahl der Gutscheinkarten bleiben gleich, 
bei der Ausstellung des Landesfamilien-
passes können aber neben einer berech-
tigten Person bis zu vier weitere erwach- 
sene Begleitpersonen eingetragen werden. 
Dies können beispielsweise neben dem 
mit den Kindern zusammenlebenden an-
deren Elternteil auch noch ein getrenntle-
bender leiblicher Elternteil der Kinder, Oma 
und/oder Opa oder ein Familienbegleiter/ 
eine Familienbegleiterin sein. Von den ein-
getragenen Personen können bei Ausflü-
gen aber höchstens zwei zusammen mit 
den Kindern die Vergünstigung des Lan-
desfamilienpasses in Anspruch nehmen.  
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Sie erhalten den Landesfamilienpass 
und die Gutscheinkarten für 2023 ab so-
fort beim Bürgermeisteramt Niederstot-
zingen, Bürgeramt, Zimmer E 2 und E 3.   
Wenn Sie bereits einen Landesfamilien-
pass haben, bringen Sie diesen bitte zur 
Aushändigung der Gutscheinkarten 2023 
mit.

 Ordnungsamt

Abbrennen eines Feuerwerks 
 
Wir möchten alle Anwohner im Bereich der 
Vorderen Reute in Oberstotzingen infor-
mieren, dass am Abend des 21.01.2023 
anlässlich einer Veranstaltung ein Feuer-
werk abgebrannt wird.   
Dies wurde bei der Stadtverwaltung Nie-
derstotzingen beantragt und genehmigt.   
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Herzlichen 
Glückwunsch 
unseren Jubilaren

 Wir gratulieren

Niederstotzingen  
Am 12. Januar 2023 
Herrn Paul Römer zum 72. Geburtstag  
Am 14. Januar 2023 
Herrn Georg Lehle zum 88. Geburtstag  
Am 16. Januar 2023 
Frau Anna Sobotta zum 73. Geburtstag    
Am 17. Januar 2023 
Herrn Siegfried Bühler zum 70. Geburtstag 
 
Oberstotzingen  
Am 12. Januar 2023 
Herrn Bernhard Nagel zum 74. Geburtstag 

 Volkshochschule 
Niederstotzingen

Bei folgenden Kursen, die demnächst 
beginnen, sind noch Plätze frei:   
501-90  
Fit am PC für Kinder von 8-11 Jahren 
ab Mittwoch, 18.01.2023, 16.00 - 18.00 
Uhr, 2 Treffen   
305-85 A  
Kinderkochkurs 6 – 8 Jahre 
Samstag, 28.01.2023, 10.00 - 13.00 Uhr, 
Schule Niederstotzingen   
305-90A  
Kinderkochkurs 9-11 Jahre 
Samstag, 11.02.2023, 10.00 - 13.00 Uhr, 
Schule Niederstotzingen 
  

Online-Kurse:  
104-30  
Strom-und Gasabrechnung, (k)ein Buch 
mit sieben Siegeln 
Donnerstag, 19.01.2023, 18.00 - 20.00 Uhr   
501-82  
Excel Basic – Tabellenkalkulation sicher 
beherrschen 
Samstag, 21.01.2023, 14.00 - 16.00 Uhr   
501-45  
Die Welt der Apps 
Sonntag, 22.01.2023, 10.00 - 12.00 Uhr    
501-62  
Geld verdienen im Internet durch Ver-
kaufen 
Sonntag, 22.01.2023, 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Anmeldung unter Telefonnummer: 
07325/102-31 oder -33 
 
Büchertauschbörse  
Die nächste Büchertauschbörse findet am 
Samstag, 14.01.2023 in der Begegnungs-
stätte St. Martinus in Oberstotzingen von 
9.00 - 12.00 Uhr statt.

 Freiwillige Feuerwehr

Einsatzabteilung 
 
Nächste Übung  
Montag, 16.01.2023, 20.00 Uhr

Christbaumsammelaktion 
2023  

Jugendfeuerwehr  
Die Jugendfeuerwehr sammelt  
 

am 14.01.2023 ab 9.00 Uhr  
 
Ihren abgeschmückte Christbaum direkt 
an der Haustür.  
Wenn Sie uns und diese Arbeit gerne  
unterstützen möchten, freuen wir uns 
natürlich über eine freiwillige Spende 
und möchten uns schon heute recht 
herzlich hierfür bedanken!  
Wie gewohnt, Spende direkt am Christ-
baum oder ein Namensschid, sodass 
wir klingeln können.  

NEU: 
Überweisung der Spende auch möglich: 

Stadtkasse Niederstotzingen 
IBAN: DE91 6325 0030 0001 1560 18  

Verwendungszweck: 
Spende Jugendfeuerwehr Christbaum

Altersabteilung 
 
Winterwanderung  
Zu unserer Winterwanderung am Mitt-
woch, den 18.01.2023, treffen sich die 
Wanderer um 13.30 Uhr am Bahnüber-
gang an der Goethestraße. Für die Fahrt 
mit dem PKW ist der Treffpunkt das Feu-
erwehrgerätehaus. 
Abfahrt 14.00 Uhr. 
Die Winterwanderung geht nach Sontheim 
ins Café „Gaertle“. 

 Umweltecke

Altpapiersammlung  
in Stetten 
 
Am Samstag, den 14.01.2023, sammelt 
der Gesangverein „Frohsinn“ Stetten Alt-
papier.   
Zeitungen, Illustrierte, Kataloge und Kar-
tons müssen bis spätestens 8.00 Uhr am 
Straßenrand bereitgestellt werden. Altpa-
pier bitte handlich bündeln.

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Heidenheim 
 
Entsorgung der Christbäume  
Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb teilt mit, 
dass am 18.01.2023 die abgeschmück-
ten Christbäume an nachfolgenden Sam-
melplätzen eingesammelt werden. Zu 
beachten ist, dass bei dieser Sammlung 
keine Gartenabfälle mitgenommen wer-
den.  
Niederstotzingen 
– Städtischer Bauhof 
– Sandweg nördlich der Tennisplätze  
Oberstotzingen 
– Parkplatz beim Sportplatz   
Stetten ob Lonetal 
– Ecke Buchenweg/Kirchstraße  
   beim Glascontainer  
Weitere Termine zu den verschiedenen Ab-
fuhren von gelben Säcken, Papiersamm-
lungen durch die Vereine, Abholung der 
Gartenabfälle, Leerungen von Bio-, Rest-
müll- oder Papiertonne sind im Sammel-
terminkalender aufgeführt, der jedem 
Haushalt per Austräger zugestellt worden 
ist.  
Und auch online unter www.abfall-hdh.de 
abgerufen werden kann. 

SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN 
IM NOTFALL 
 
Feuerwehr, Notarzt  
und Rettungsdienst

112

Niederstotzingen Text KW 1-2.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  11.01.23  10:19  Seite 5



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 6 · 1-2 / 2023

 Vereinsnachrichten

REIT- UND 
FAHRVEREIN 
NIEDERSTOTZINGEN

Sprung ins neue Jahr 2023!  
Der traditionelle Sprung ins neue Jahr 
wurde an Neujahr von unseren Reitern 
wortwörtlich genommen.  
Dabei trafen sich unsere Reiter zu Pferd in 
der Reithalle um einen hierfür von der Ju-
gend passend gestalteten Sprung zu über-
winden.   
In der Pferdewelt besagt der Brauch, dass 
Reiter sich dabei mit ihren Pferden vom 
alten Jahr verabschieden und das neue 
Jahr mit einem Glückssprung beginnen, 
denn - „Alles Glück dieser Erde liegt auf 
dem Rücken der Pferde“.

SPORTGEMEINSCHAFT 
NIEDERSTOTZINGEN

Mitgliederversammlung 2023  
Herzliche Einladung zu unserer 21. ordent-
lichen Mitgliederversammlung am Freitag, 
20.01.2023, um 19.30 Uhr im Landgasthof 
KRONE.  
Wir laden alle Mitglieder, Eltern unserer 
Vereinsjugend, Freunde und Interessierte 
recht herzlich dazu ein. 
Es gelten die momentan gültigen Corona- 
Abstands- und Hygieneregeln.  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:  
  1.   Begrüßung und Eröffnung 
  2.   Protokoll 2022 
  3.   Bericht der Vorsitzenden 
  4.   Kassenbericht der Hauptkassiererin 
  5.   Bericht der Kassenprüfer 
  6.   Aussprache, Wünsche, Anregungen 
  7.   Entlastung der Vorstandschaft 
  8.   Wahlen 
  9.   Ehrungen 
10.   Anträge 
11.   Schlusswort

TENNISCLUB 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Guter Start ins neue Jahr  
Einen tollen Start ins neue Jahr legten die 
Herren in ihrem letzten Saisonspiel der 
Winterrunde in Ellwangen hin. Nach einem 
2:2 in den Einzeln, Siege durch Tim Maier 
und Julian Mack, konnten beide Doppel 
durch Jonas Diebold/Tim Maier und Fa-
bian Vöst/Julian Mack gewonnen werden, 
und mit dem 4:2 Sieg wohl auch der Klas-
senerhalt sichergestellt werden.  
Weiter geht es an diesem Wochenende mit 
zwei ‚Heimspielen‘ in Gerstetten. 

Am Samstag (14.01.2023) um 14.00 Uhr 
treffen die Damen auf die Spielgemein-
schaft der TSB und des TV Schwäbisch 
Gmünd. Da in dieser Gruppe insgesamt 
erst ein Spiel bestritten wurde, ist eine 
Aussage aufgrund bisheriger Ergebnisse 
nicht machbar. Laut LK-Platzierung sollte 
dies jedoch ein recht enges Match geben. 
Am Sonntag um 14.00 Uhr treffen dann die 
Herren 40 als Tabellenführer auf den Tabel-
lendritten TV Mutlangen. Bei einem weite-
ren Sieg unserer Jungs wäre die Meister- 
schaft wohl schon fast unter Dach und 
Fach.

TSV 
NIEDERSTOTZINGEN 

Die nächste Sitzung der Vorstandschaft 
findet am   

Dienstag, 17.01.2023, 18.00 Uhr   
im Nebenzimmer der TSV-Vereinsgast-
stätte statt.  
 

Abteilung Jugendfußball 
 
A-Jugend 
Am vergangenen Samstag waren wir bei 
unseren Nachbarn in Sontheim zum ersten 
Hallenturnier des Jahres zu Gast.  
Die Gruppenphase konnte souverän mit 
einem Unentschieden gegen Sontheim 1 
und zwei Siegen gegen Langenau 1 & Pfaf-
fenhofen auf Platz eins abgeschlossen 
werden, was somit logischerweise den 
Einzug in das Halbfinale bedeutete. Hier 
stand uns die zweite Mannschaft aus 
Sontheim gegenüber. Nach der regulären 
Spielzeit stand es 1:1, sodass die Ent-
scheidung um den Finaleinzug im Zehn-
meterschießen gefallen werden musste. 
Da es nach je fünf Schützen wiederum un-
entschieden stand, folgte das Sudden-
Death. Hier behielten wir nach drei 
weiteren Schützen den kühleren Kopf und 
zogen ins Endspiel ein. Hier erwartete uns 
die Mannschaft vom höherklassigen TSV 
Rain, die, so wie es schien, mit ihrer ersten 
Garde angereist waren. Leider mussten wir 
im Finale unsere einzige Niederlage hin-
nehmen, die aber gegen einen klasse-
kombinierenden Gegner verdient war.  
Nichtsdestotrotz haben wir ein wirklich 
gutes Turnier gespielt, bei dem wir uns mit 
dem zweiten Platz am Ende belohnten. 
Team: T. Bosch, F. Unzeitig, F. Geiger, J. 
Lukojc, J. Weiß, T. Werner (2), L. Rothmaier 
(3), M. Alahmad Alsharfo (1) 
 
Vorschau:   
Am kommenden Sonntag, 15.01.2023 be-
ginnt für uns die Hallenbezirksrunde in 
Gerstetten. Unser erstes Spiel um 9.30 Uhr 
ist nicht nur das Eröffnungsspiel, sondern 
direkt ein Derby gegen den FV Sontheim. 
Über Unterstützung würden wir uns natür-
lich freuen! 
 

Abteilung Kegeln 
 
Die TSV Kegler starten erfolgreich ins 
neue Jahr  
Sowohl die Herren als auch die Damen des 
TSV konnten am vergangenen Wochen-
ende einen deutlichen Sieg einfahren. Bei 
den Herren gegen den SF Friedrichshafen 
sah es anfangs gar nicht so gut aus. Beide 
Punkte im Startpaar gingen an die Gäste. 
Die Kegelzahl konnte aber noch ein wenig 
reduziert werden, ehe das Mittelpaar auf 
die Bahn gegangen ist. Hier spielte Bernd 
Mauterer mit 588 eine gute Leistung, so 
war das Spiel wieder ausgeglichen. Im 
Schlusspaar spielte das Duo Marius Zink 
und Wolfgang Wehling mit 593 Kegel groß 
auf und das Spiel konnte noch deutlich ge-
wonnen werden. 
Bei den Damen ging es andersrum los. 
Das Startpaar sicherte die ersten beiden 
Punkte. Im Mittelpaar kam durch die Ta-
gesbeste Conny Werner, mit ihrer neuen 
persönlichen Bestleistung von 579 Kegel 
noch ein Mannschaftspunkt hinzu. Das 
Schlusspaar hielt den Gegner locker in 
Schach, und so begann das Jahr sehr gut 
für die TSVler. 
  
TSV Herren gegen  
SF Friedrichshafen 2   6:2 und 3438:3337 
Jürgen Schapals                                 551/0 
Ralf Lorenz                                         571/0 
Peter Heiske                                       564/1 
Bernd Mauterer                                   588/1 
Erwin Bee                                             571/1 
Marius Zink/Wolfgang Wehling           593/1 
  
TSV Damen gegen  
FV Burgberg                 5:3 und 3247:3132 
Silvia Gruschka                                    542/1 
Simone Bader                                     570/1 
Corina Metzler                                    524/0 
Cornelia Werner                                   579/1 
Simone Fichtner                                 542/0 
Christiana Führer/ 
Gerlinde Gottschalk                           490/0 

MUSIKVEREIN 
STADTKAPELLE 
NIEDERSTOTZINGEN E.V.

Allgemeine Jubilarsfeier  
17 Geburtstagsjubilare des Jahres 2022 
fanden sich im Musikerheim ein, um zu-
sammen mit der Stadtkapelle ihren runden 
Geburtstag nachzufeiern. Diese traditio-
nelle Veranstaltung versammelt alle Mit-
glieder ab 60 Jahren im 5-Jahres- 
Rhythmus zu einem geselligen Abend und 
einem gemeinsamen Essen.  
Der erste Vorsitzende Uli Lindenmayer be-
grüßte und gratulierte den Jubilaren mit 
persönlichen Worten zu ihrem vergange-
nen Geburtstag und fand für alle noch per-
sönliche Worte.  
In kleiner Besetzung hatte die Stadtkapelle 
mit ihrem Dirigenten Christoph Hesse im 
Raum Platz genommen und unterhielt mit 
traditioneller Blasmusik, wobei die Jubilare 
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sich Musikstücke wünschen konnten und 
bei Musik und netten Gesprächen klang 
der Abend zu später Stunde aus.

LANDFRAUENVEREIN 
NIEDERSTOTZINGEN

Unsere Veranstaltungen im Januar und Fe-
bruar sind:   
Freitag,13.01.2023, ab 18.00 Uhr,  
Landfrauenheim  
Erlernen einer Kreativtechnik – Nähen 
einer Gedecktasche – mit Martha   
Bitte mitbringen  
-  Geschirrhandtuch (50 x 70 cm) 
-  Kordel/Band ca. 40 cm lang 
-  Nähmaschine (wer hat)  
-  Nähutensilien (Schere, Faden, etc.) 
-  Verlängerungskabel (wer hat)  
 
Freitag, 27.01.2023, 18.00 Uhr,  
Landfrauenheim  
Erlernen einer Haushaltstechnik – Knödel 
– eine runde Sache- süß & deftig mit 
Liane  
Anmeldung bitte bis spätestens 25.01. 
2023 bei Liane (Tel. 0173-3113154) oder  
landfrauen-niederstotzingen@gmx.de.  
 
Montag, 30.01.2023, 14.00 Uhr,  
Landfrauenheim 
Kunkelstube  
 
Freitag, 10.02.2023, ab 18.00 Uhr,  
Landfrauenheim  
Lustiger Spieleabend für Groß & Klein 
Bitte Spiele mitbringen!  
 
Montag, 27.02.2023, 14.00 Uhr,  
Landfrauenheim 
Kunkelstube 

Werden Sie Mitglied  
in einem der 

örtlichen Vereine 
j Z

 Kirchliche Nachrichten

ST. MARTINUS 
OBERSTOTZINGEN

Freitag, 13.01.  
15.00 Uhr Kaffeenachmittag im Pfarrhaus 
Samstag, 14.01.   
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 17.01.  
19.00 Uhr Probe Kirchenchor, Pfarrhaus  
Mittwoch, 18.01.  
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte 
18.30 Uhr Heilige Messe 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Pfarrhaus  
Samstag, 21.01. - Hl. Agnes, Hl. Meinrad 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Heilige Messe 

ST. PETRUS UND PAULUS 
NIEDERSTOTZINGEN

Freitag, 13.01. 
15.00 Uhr Hl. Messe im PAN 
Sonntag, 15.01.  
10.30 Uhr Heilige Messe 

(für Isolde Noller und verstor-
bene Angehörige) 

Dienstag, 17.01. - Hl. Antonius 
18.00 Uhr Rosenkranz/Sakrament der 

Versöhnung: Beichte  
18.30 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 19.01. 
  8.30 – 10.00 Uhr  

Familienzentrum St. Anna – 
Spielgruppe Hasenbau  

20.00 Uhr Probe Kirchenchor im Gemein-
dehaus St. Franziskus

GOTTESDIENSTE und  
VERANSTALTUNGEN 
der Seelsorgeeinheit Lone-Brenz                       
St. Bonifatius Herbrechtingen  
St. Petrus und Paulus Niederstotzingen 
St. Martinus Bolheim  
St. Martinus Oberstotzingen 
Heilig Kreuz Bissingen  
Mariä Himmelfahrt Stetten o.L. 
 
Vom 13. Januar 2023 bis 21. Januar 2023  
2. Sonntag im Jahreskreis 
(L 1: Jes 49,3.5-6 L 2: 1 Kor 1,1-3,  
Ev: Joh 1,29-34) 

MARIÄ 
HIMMELFAHRT 
STETTEN

Freitag, 13.01.  
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung 
 Sakrament der Versöhnung: 

Beichte 
18.30 Uhr Heilige Messe  

Sonntag, 15.01.  
  8.45 Uhr Heilige Messe 
13.30 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 20.01. - Hl. Fabian, Hl. Sebastian 
18.00 Uhr Eucharistische Anbetung/ 

Sakrament der Versöhnung: 
Beichte 

18.30 Uhr Heilige Messe

Weitere Gottesdienste in unserer Seel-
sorgeeinheit Lone-Brenz am Sonntag, 
15.01.2023: 
St. Bonifatius Herbrechtingen  
kein Gottesdienst! 
St. Martinus Bolheim  
Sonntag, 10.45 Uhr 
Heilige Messe 
Heilig Kreuz Bissingen  
Sonntag, 8.45 Uhr  
Heilige Messe  
Weitere Gottesdienste der Seelsorgeein-
heit Lone-Brenz könen Sie unserer Home-
page https://se-lone-brenz.drs.de entneh- 
men. 
 
Das Programm der Seniorennachmit-
tage 2023 liegt am Schriftenstand.  
Der erste Seniorennachmittag findet am 
Donnerstag, 26.01.2023, um 14.00 Uhr im 
Gemeindehaus St. Franziskus statt.  
 
Kaffeenachmittag  
im Pfarrhaus Oberstotzingen 
Wir starten wieder am 13.01.2023 um 
15.00 Uhr. Auch neue Gesichter sind herz-
lich willkommen.  
 
KuK – Kaffee unterm Kirchturm  
Am Sonntag, den 15.01.2023 ab 14.30 
Uhr ist wieder Kaffee unterm Kirchturm im 
Gemeindesaal von St. Bonifatius Herbrech-
tingen.  
 
Mitarbeiter-Danke-Fest  
am Samstag, 21.01.2023 
Die Kirchengemeinderäte möchte sich bei 
allen ehrenamtlichen, nebenamtlichen und 
den hauptamtlichen Mitarbeitern bedan-
ken. 
Wir wollen Danke sagen fürs Teemachen, 
fürs Gruppenleiten, für die Leitung der 
Chöre, für die Musik, fürs Gestalten von 
Gottesdiensten und Gemeindeveranstal-
tungen, für die Mitarbeit in der Kinderkir-
che, fürs Jubilarbriefeaustragen, für tat- 
kräftige Einsätze, fürs Mitdiskutieren, fürs 
Mitfeiern und vielem anderen. 
Deshab sind alle Mitarbeiter aus Nieder- 
und Oberstotzingen und Stetten mit Lontal 
und Reuendorf, mit ihren Partnern und 
Partnerinnen, die sich für unsere Kirche in 
irgendeiner Form engagieren, herzlich ein-
geladen zu einem Danke-Fest mit Abend-
essen am Samstag, 21.01.2023 um ca. 
19.30 Uhr nach der Abendmesse in Ober-
stotzingen. 
Bitte fühlen Sie sich eingeladen, auch 
wenn keine persönlichen Einladungen ver-
schickt werden. 
Dies ist in der Kürze der Zeit nicht möglich 
und wir haben auch die Erfahrung ge-
macht, dass bei persönlicher Einladung 
immer jemand vergessen wird.  
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Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, 18.01. 
2023, telefonisch oder per Mail im Pfarr-
büro an, damit wir planen können. Wir 
freuen uns auf Sie und ein schönes Fest. 
 
Sternsingeraktion war erfolgreich 
Schön dass wieder einmal die Mitglieder 
der katholischen Kirchengemeinden be-
wiesen haben, dass sie zusammenhalten 
und Menschen in Not helfen. Es haben 
zahlreiche Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene den Segen in die Häuser ge-
bracht und besuchten die Menschen in 
Niederstotzingen, Oberstotzingen, Stetten, 
Lontal und Reuendorf.  
Das Motto der diesjährigen Sternsingerak-
tion war: Kinder stärken, Kinder schüt-
zen - in Indonesien und weltweit. Unter 
diesem Motto läuft die diesjährige Aktion 
noch bis Februar. Gerne können auch jetzt 
noch Spenden (gerne mit Spendenbe-
scheinigung) abgegeben werden. Außer-
dem sind Überweisungen an die Gemein- 
schaftliche Kirchenpflege (Verwendungs-
zweck | Sternsingeraktion 2022; Konto-Nr. 
bei Volksbank Brenztal | IBAN: DE64 6006 
9527 0061 2700 08; BIC: GENODES1RNS) 
möglich.  
Ein ganz herzliches Dankeschön allen, die 
die Sternsingeraktion organisiert, begleitet 
und unterstützt haben.  
 
Erreichbarkeit  
des Katholischen Pfarrbüros     
Montag, Dienstag, Mittwoch  
und Freitag               von   9.00 – 11.30 Uhr 
und Donnerstag       von 14.30 – 17.30 Uhr 
Adresse: Schönstetter Straße 3, 89168 
Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919066, Fax: 07325/919067  
E-Mail-Adresse:  
stpeterundpaul.niederstotzingen@drs.de  
Homepage:  
https://se-lone-brenz.drs.de  
In wichtigen Anliegen können Sie sich 
auch an das Pfarrbüro in Herbrechtingen 
wenden: Tel. 07324/98 520.   
In seelsorgerischen Notfällen  
kontaktieren Sie bitte:  
Pfr. Vitus von Waldburg-Zeil:  
Tel. 07324/98 52 25 oder 0175/52 85 550 
Pfarrvikar Andreas Muc:   
Tel. 07325/922 40 20 
Pfr. Ludwik Heller:
Tel. 07325/922 40 21 
Gemeindereferentin Beate Limberger:  
Tel. 07324/98 52 26 oder 0172/84 57 368 
Diakon Michael Junge:   
Tel. 0157/79 08 12 88 

Besuchen Sie 
die Gottesdienste

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Niederstotzingen

Wochenspruch:  
Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.                                                                  Johannes 1,16 
 
Donnerstag, 12.01. 
  9.00 Uhr    Krabbelgruppe „Kleine Bunt- 

stifte“ für Kinder von 0 – 3 
Jahre in der Villa Kaleidos 

20.00 Uhr    Posaunenchorprobe  
                   im Gemeindehaus 
Freitag, 13.01. 
16.45 Uhr    Jungschar für Kinder von 6 

bis 10 Jahre im Gemeindehaus 
Sonntag, 15.01. 
- 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
10.30 Uhr    Gesamtkirchengemeinde-

Gottesdienst  
                   mit Einführung von Diakon 

Sascha Wiebusch  
                   in der Andreaskirche  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt/ 
                   Pfarrer Steffen Palmer)  
                   – Im Anschluss an den Gottes-

dienst laden wir zu einem Um-
trunk ein. 

Montag, 16.01. 
19.30 Uhr    Kirchenchorprobe  
                   im Gemeindehaus 
Mittwoch, 18.01. 
15.00 Uhr    Konfirmandenunterricht  
                   im Gemeindehaus 
19.00 Uhr    Bandprobe „Rock’n Äbba“ 

im Heinrich-vom Stain-Raum 
Donnerstag, 19.01. 
  9.00 Uhr    Krabbelgruppe „Kleine Bunt- 

stifte“ für Kinder von 0 – 3 
Jahre in der Villa Kaleidos 

20.00 Uhr    Posaunenchorprobe  
                   im Gemeindehaus 
Freitag, 20.01. 
14.30 Uhr    Konfi 4-Nachmittag  
                   im Gemeindehaus 
16.45 Uhr    Jungschar für Kinder von 6 

bis 10 Jahre im Gemeindehaus 
Samstag, 21.01. 
10.00 Uhr    Kreativtag  
                   für die Konfirmanden  
                   im Gemeindehaus 
Sonntag, 22.01. 
- 3. Sonntag nach dem Erscheinungsfest 
10.30 Uhr    Kreativ-Gottesdienst  
                   zur neuen Jahreslosung mit 

den Konfirmanden  
                   im Gemeindehaus  
                   (Pfarrer Ulrich Erhardt)  
 
Kontaktdaten 
Evangelisches Pfarramt, Teckstraße 8, 
89168 Niederstotzingen 
Telefon: 07325/919180 
Fax: 07325/919181 
E-Mail: Pfarramt.Niederstotzingen@elkw.de 
Homepage: www.sontheim-niederstotzin-
gen-evangelisch.de  
Facebook: Ev. Jugend Niederstotzingen 
und Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Sontheim-Niederstotzingen

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der Neuapostolischen 
Kirche 
Niederstotzingen

Sonntag, 15.01. 
  9.30 Uhr Gottesdienst  
10.00 Uhr Gottesdienst  

für Jugendliche in Altheim 
Mittwoch, 18.01. 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Hier ist auch Platz für Sie ... 
... und bringen Sie Ihre guten Vorsätze für 
2023 gleich mit.  
Infos:  
http://niederstotzingen.nak-Heidenheim.de

GOTTESDIENSTE, 
VERANSTALTUNGEN 
der evangelischen 
Chrischona-Gemeinde 
Niederstotzingen

Donnerstag, 12.01. 
19.30 Uhr    Gebetsabend der Evangeli-

schen Allianz im Gemeinde-
zentrum Sontheim: Freude – 
im Miteinander 

Freitag, 13.01. 
18.30 Uhr    Friedensgebet im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
19.30 Uhr    Gebetsabend der Evangeli-

schen Allianz im evangelischen 
Gemeindehaus Sontheim: 

                   Freude – über die Erlösung 
Sonntag, 15.01. 
10.15 Uhr    Gottesdienst im Gemeinde-

zentrum Sontheim 
Donnerstag, 19.01. 
19.00 Uhr    Informationsabend von Jura 

Direkt zu den Themen Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfü-
gung, Unternehmervollmacht, 
Sorgerechtsverfügung im Ge-
meindezentrum Sontheim 

 
Wöchentlich gibt es eine neue Audio-Pre-
digt auf unserer Homepage unter Media.  
Kontakte und Infos: Chrischona-Gemeinde, 
Schillerstraße 33, Sontheim, Tel. 07325/ 
921735, Fax 07325/921736 
Internet: www.chrischona-sontheim.de

 Politische 
Gruppierungen

SPD-ORTSVEREIN 
NIEDERSTOTZINGEN

Informations- und  
Diskussionsveranstaltung  
Der Flächenverbrauch in Baden-Württem-
berg ist enorm hoch und auch bei uns im 
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Landkreis Heidenheim setzt er sich unge-
brochen fort. Dies ist ein Thema, das uns 
alle beschäftigen sollte. 
In den letzten 21 Jahren (2000-2021) verlor 
der Landkreis Heidenheim rund 1400 Hek-
tar landwirtschaftliche Nutzfläche und etwa 
100 Hektar Wald.  
Agrarflächen brauchen Schutzstatus 
Um dieses Problem des Landverbrauchs 
zu thematisieren und in das Bewusstsein 
der Bevölkerung zu rücken, haben der 
SPD-Ortsverein Sontheim 
Herrn Prof. Dr. sc. agr. Willfried Nobel,  
Hochschullehrer i. R., Professor für Ökolo-
gie, insbesondere Siedlungsökologie und 
Referent im Landesnaturschutzverband 
(LNV) für Flächen und Bodenschutz, zu 
einem Vortrag mit anschließender Diskus-
sion gewinnen können.  
Termin ist der Donnerstag, 19.01.2023 um 
19.00 Uhr, im Gastraum „Ovum“ des TV 
Brenz. 
Hierzu laden die SPD-Ortsvereine im Un-
teren Brenztal recht herzlich ein. 
Zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist 
der Treffpunkt um 18.40 Uhr am Rathaus.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
- Notfallpraxis   
Öffnungszeiten der ärztlichen Notfallpraxis 
Heidenheim: 
Mo.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Di.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Mi.: 15.00 - 22.00 Uhr 
Do.: 19.00 - 22.00 Uhr 
Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr 
Sa.:     8.00 - 22.00 Uhr 
So.:     8.00 - 22.00 Uhr 
feiertags:   8.00 - 22.00 Uhr  
Den diensthabenden Arzt bzw. die dienst-
habende Ärztin erreichen Sie an Wochen-
enden, Feiertagen und jede Nacht unter 
der Telefonnummer: 116 117 
 
Kinder- und Jugendärzte: 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00-
16.00 Uhr in der Notfallpraxis Heidenheim 
 
Die ärztliche Notfallpraxis befindet sich im 
Klinikum Heidenheim, Schlosshaustraße 
100, 89522 Heidenheim. 
 
Rettungsdienst 
Telefonnummer: 112 
 
Augen- und HNO-ärztlicher  
Notfalldienst 
Telefonnummer: 116 117 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Tel.-Nr. 07161/12012000 
 
Apotheken-Notdienst 
14.01.2023: Bärenapotheke,  
Marktstraße 23, Giengen an der Brenz,  
Tel. 07322/96270 

 Ärztetafel

15.01.2023: Angertor-Apotheke,  
Hindenburgstraße 60, Langenau,  
Tel. 07345/5855 
16.01.2022: Lonetal-Apotheke,  
Große Gasse 23, Niederstotzingen,  
Tel. 952884 
 
Hospizgruppe Niederstotzingen 
Hilfe bei der Begleitung Sterbender und 
schwerkranker Menschen 
Kontaktadressen:  
Annette Broers, Tel. 6573 
Ilse Gessler, Tel. 8200 bzw. 6638 
Johanna Pasenau, Tel. 3243 
Evang. Kirchengemeinde, Tel. 919180 
Kath. Kirchengemeinde, Tel. 919066 
 
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim  
Tel. 07321/3212424  
pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de 
 
Sonntagsdienst der Ökumenischen 
Sozialstation Unteres Brenztal gGmbH 
Geschäftsstelle: Tel.-Nr. 919094 
 
Tierärztlicher Notfalldienst  
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren   
Haustierarzt.

Störungen der Strom- bzw. Erdgasversor-
gung, Tel. 0731/60000 
Netzleitstelle der SWU-Netze, Ulm

 Strom- und 
Erdgasversorgung

 Für die Landwirtschaft

Stammtisch für Landwirte 2023 
 
Klimawandel, zukunftsfähige Landwirt-
schaft, Tierschutz – die neue Runde der 
Landwirte Stammtische greift mit span-
nenden Expertinnen und Experten alle drei 
Themenkomplexe auf. Zu den Stammti-
schen laden der Fachbereich Landwirt-
schaft und die Bio-Musterregion Heiden- 
heim plus alle interessierten Landwirtinnen 
und Landwirte – konventionell und bio – 
herzlich ein, um sich in ungezwungener At-
mosphäre auszutauschen. Die Teilnahme 
ist kostenlos.   
Am 18.01.2023 gibt Dr. Frank Wechsung, 
leitender Wissenschaftler im Potsdam-In-
stitut für Klimafolgenforschung (PIK), einen 
Überblick über den Klimawandel. Beginn 
ist um 20.00 Uhr im Wirthaus zum Ochsen 
in Nattheim (Hauptstraße 14).   
Am 08.02.2023 gibt Michael Reber von der 
Innovativen Landwirtschaft Reber aus 
Schwäbisch Hall einen Einblick, wie nach-
haltiges Wassermanagement für Betriebe 
in Zeiten der Trockenheit funktionieren kann. 
Stattfinden wird der Stammtisch in der 
Waldschenke Ziegelhütte in Königsbronn 
(Ziegelhütte 1). Beginn ist um 20.00 Uhr.  

Am 17.04.2023 zeigt Philipp Sontag, von 
der Metzgerei Sontag aus Kißlegg mithilfe 
seines Schlachtanhänger im Allgäu, wie 
eine Schlachtung im Herkunfsbetrieb stress- 
frei und respektvoll funktionieren kann. Der 
Stammtisch findet ab 20.00 Uhr bei der 
Hofgemeinschaft Biotal in Herbrechtingen 
(Talstraße 19) statt.   
Im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung ist 
es möglich, vor Ort etwas zu essen und zu 
trinken. Die Kosten müssen selbst über-
nommen werden. Eine Anmeldung zu den 
Veranstaltungen ist nicht zwingend not-
wendig. Um aber bei kurzfristigen Ände-
rungen informiert zu werden, kann eine 
Anmelde-E-Mail an das Büro der Bio-Mu-
sterregion unter a.kotschi@landkreis-hei-
denheim.de gesandt werden. Alle Termine 
finden sich auch online unter www.biomu-
sterregionen-bw.de/,Lde/Startseite/Bio-
Musterregion+Heidenheim+plus

KREISLANDFRAUEN- 
VERBAND 
HEIDENHEIM

Bäuerinnenstammtisch  
Der KreislandFrauenverein Heidenheim 
lädt alle Bäuerinnen und Interessierte zum 
Bäuerinnenstammtisch ein. 
Herr Andreas Haumann, Fachbereichslei-
ter Landwirtschaft, wird uns über Aktuelles 
aus der Agrarpolitik informieren. 
Termin: Mittwoch, 25.01.2023, 20.00 Uhr, 
Vereinsraum Nattheimer Landfrauen,  
Neresheimer Straße 9, 89564 Nattheim 
Anmeldung und weitere Infos bei Anita 
Joos, Tel.: 07327/5581, E-Mail: hansjoer-
gjoos@t-online.de 
 
Wasser  
– unser wichtigstes Lebensmittel   
Welchen Wasserbedarf habe ich? Welches 
Trinkwasser soll ich trinken? Was bewirkt 
Wasser auf den Körper?  
Diese und noch viele weitere interessante 
Fragen werden am Freitag, 27.01.2023 
beantwortet mit Blick auf die von uns an-
gebotenen Nahrungsmittel. Frau Dagmar 
Dautel schärft unseren Blick beim Online-
Vortrag.  
Bitte bis 19.01.2023 bei Sonja Winkler an-
melden oder unter jungelandfrauen-hdh@ 
gmx.de 
 
Hilfe, mein Kühlschrank spricht?!  
Am Donnerstag, 09.02.2023 um 19.30 
Uhr gibt Patrick Rundio im Albrecht-Ben-
gel-Gemeindehaus in Herbrechtingen Ein-
blicke in die Zukunft der Digitalisierung bei 
Hauskühlgeräten. Der Produktmanager der 
BSH Group berichtet, welche Anforderun-
gen an Hauskühlgeräte gestellt werden 
und zeigt auf, was die aktuelle Generation 
von Geräten bereits kann und was die di-
gitalen Möglichkeiten in Zukunft bieten 
können. Ein Demonstrationsgerät wird er 
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zur Ansicht mitbringen. Die Veranstaltung 
ist kostenlos und ohne Anmeldung. Sie fin-
det in Kooperation vom Forum Ernährung 
HDH mit dem KreislandFrauenverband 
Heidenheim e.V. und der evangelischen 
Kirchengemeinde Herbrechtingen statt.

 Was sonst noch 
interessiert!

Aufhebung der Allgemeinverfügung der 
Landratsämter Alb-Donau-Kreis und 
Heidenheim zum Schutz des Grundwas-
sers im Wasserschutzgebiet Donauried-
Hürbe, Teileinzugsgebiet F für die 
Grundwasserfassungen 1 und 6 des 
Zweckverbandes Landeswasserversor-
gung Stuttgart 
 
Die unteren Wasserbehörden der Land-
ratsämter Alb-Donau-Kreis und Heiden-
heim erlassen als zuständige Behörden 
nach §§ 49 Abs. 5, 35 Satz 2, 41 Abs. 4 S. 
4 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 Lan-

desverwaltungsverfahrensgesetz Baden-
Württemberg (LVwVfG) für das Gebiet des 
Alb-Donau-Kreises und das Gebiet des 
Landkreises Heidenheim folgende 
 
Allgemeinverfügung  
1.   Die durch das Landratsamt Alb-Donau-

Kreis und das Landratsamt Heiden-
heim erlassene Allgemeinverfügung 
vom 14.01.2013 zur Einstufung des 
Teileinzugsgebiets F des Wasser-
schutzgebiets Donauried-Hürbe (Grund- 
wasserfassungen 1 und 6 des Zweck-
verbandes Landeswasserversorgung 
Stuttgart) wird mit Wirkung vom 01.01. 
2023 aufgehoben.  

2.   Diese Allgemeinverfügung gilt mit Ab-
lauf des 13.01.2023 als bekannt gege-
ben.  

 
Begründung  
Mit der gemeinsamen Allgemeinverfügung 
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis und 
des Landratsamtes Heidenheim vom 
14.01.2013, veröffentlicht am 17.01.2013 
im Amtsblatt der Stadt Ulm und des Alb-
Donau-Kreises sowie in den Amtsblät-tern 
der Gemeinden Langenau, Rammingen, 
Asselfingen, Öllingen, Setzingen, Alt-heim 
(Alb), Amstetten, Weidenstetten, Neren-
stetten, Börslingen, Neenstetten, Holz-
kirch und am 24.01.2013 in der Heiden- 
heimer Tageszeitung sowie in den Amts-
blättern der Gemeinden Gerstetten, der 
Stadt Herbrechtingen, der Stadt Nieder-
stotzingen und der Gemeinde Sontheim, 
haben die Landratsämter Alb-Donau-Kreis 
und Hei-denheim im Wasserschutzgebiet 
Donauried-Hürbe den Teilbereich F (Grund- 
wasserfassungen 1 und 6) des Zweckver-
bandes Landeswasserversorgung Stutt-
gart entspre-chend § 5 Abs. 1 Nr. 1 
SchALVO als Nitratproblemgebiet einge-
stuft. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 der SchALVO 
vom 20.02.2001, zuletzt geändert am 

Landratsamt Heidenheim 
 
Der Heidenheimer Tarifverbund  
informiert  
Betriebsaufnahme im Linienbündel Lan-
genau zum 01.01.2023  
Zum 01.01.2023 startet die Betriebsauf-
nahme des Linienbündels Langenau. Zum 
Linienbündel Langenau gehören im Land-
kreis Heidenheim die Stadt Niederstotzin-
gen mit Oberstotzingen und Stetten sowie 
Sontheim an der Brenz mit Bergenweiler 
und Brenz.  
Im Linienbündel wird ein neues Fahrplan-
konzept mit Angebotsausweitungen und 
verbesserten Anschlüs-sen an den Zugver-
kehr der Brenzbahn realisiert. Die Linie 59 
wird nur noch zwischen Langenau und Ulm 
verkehren. Die Linie 593 wird den Bereich 
zwischen Langenau und Niederstotzingen 
bedienen. Darin werden auch Fahrten im 
Schülerverkehr von und nach Sontheim 
durchgeführt. Die Linie 594 übernimmt 
den Schülerverkehr zwischen Sontheim, 
Brenz und Bergenweiler.  
Die neuen Fahrpläne des Linienbündels 
Langenau sind im digitalen Format auf der 
Webseite des Heidenheimer Tarifverbunds 
(www.htv-heidenheim.de/fahrplaene/ver-
bundfahrplaene) zu finden. Ebenfalls wur-
den die Pläne im Verbundfahrplan aufge- 
nommen. Der Verbundfahrplan ist in den 
Kundencentern der Verkehrsunternehmen 
kostenlos erhältlich. In der Fahrplanaus-
kunft (www.bwegt.de/efabw/) sind die neu-
en Fahrpläne ebenso berücksichtigt.

03.12.2013 (GBl. S. 389), bleibt die Einstu-
fung wirksam, bis die Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 1 SchALVO über die Dauer 
von drei aufeinanderfolgenden Jahren 
nicht mehr vorliegen und endet mit Ablauf 
des dritten Kalenderjahres.   
Da die Voraussetzungen für die Einstufung 
des Teilbereichs F als Nitratproblemgebiet 
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 SchALVO 
aufgrund gesunkenen Nitratwerten nicht 
mehr vorliegen, endet die Einstufung als 
Nitratproblemgebiet mit Ablauf des 
31.12.2022 (§ 5 Abs. 3 S. 2 SchALVO). 
Daher wird die Allgemeinverfügung vom 
14.01.2013 der Landratsämter Alb-Donau-
Kreis und Heidenheim hiermit aufgehoben.  
Der betroffene Teilbereich F erstreckt sich 
im Alb-Donau-Kreis auf Teilgebiete der 
Gemeinden Altheim/Alb, Asselfingen, Bal-
lendorf, Langenau, Öllingen (mit Ausnahme 
des Wasserschutzgebiets Öllingen), Ram-
mingen und Setzingen.  
Im Landkreis Heidenheim erstreckt sich 
der Teilbereich F auf Teilgebiete der      
Gemeinden Gerstetten (Gemarkungen 
Heuchlingen, Dettingen und Flur Sontber-
gen der Gemarkung Gerstetten), der Stadt 
Herbrechtingen (Gemarkungen Bissingen 
und Hausen), der Stadt Niederstotzingen 
(Gemarkungen Niederstotzingen, Ober-
stotzingen und Stetten) und der Gemeinde 
Sontheim (Gemarkung Sontheim).  
Der räumliche Geltungsbereich des Teilein-
zugsgebiets F kann der beigefügten Karte 
entnommen werden.  
Diese Allgemeinverfügung wird auf der In-
ternetseite des Landratsamts Alb-Donau-
Kreis: www.alb-donau-kreis.de gemäß § 1 
Abs. 1 der Satzung über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachungen des Land-
ratsamt Alb-Donau-Kreis in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung des Innen-
ministeriums zur Durchführung der Land-
kreisordnung (DVO LKrO) und § 41 Abs. 3 
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und 4 LVwVfG BW bekanntgemacht. Dar-
über hinaus erfolgt die öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 1 Abs. 1 der Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntma-
chungen des Landkreises Heidenheim in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 DVO LKrO 
durch Bereitstellung im Internet unter der 
Adresse des Landkreises www.landkreis-
heidenheim.de sowie in den Amtsblättern 
der von der Aufhebung betroffenen Ge-
meinden. Die Allgemeinverfügung gilt mit 
Ablauf des 13.01.2023 als bekannt gege-
ben.  

 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch beim Landratsamt Alb-
Donau-Kreis in 89077 Ulm, Schillerstraße 
30 oder beim Landratsamt Heidenheim in 
89518, Felsenstraße 36 erhoben werden. 
 
Ulm/Heidenheim den 22.12.2022   
gez. Helmut Reichelt
(Alb-Donau-Kreis)
gez. Marlene Bolz, ELB 
(Heidenheim)

Was tun, wenn der Bus nicht 
kommt – Linie 59 
  
Die Buslinie 59 wird derzeit von der RAB 
betrieben. Bei Verspätungen und Anregun-
gen wenden Sie sich bitte an das Service-
Center ist unter Tel. 0731/1550-06 oder 
0731/1550-07. Es ist besetzt von Mo – Fr 
von 08.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 
18.00 Uhr. 
Per Mail ist es erreichbar unter servicecen-
ter@dbregiobus-rab.de

Landratsamt Heidenheim 
 
Der Pflegestützpunkt des Landkreises 
Heidenheim informiert  
Der Weg zu einem Pflegegrad   
Ob es eine chronische Erkrankung ist, ein 
Schlaganfall, ein schwerer Unfall oder eine 
beginnende Demenzerkrankung: Pflegebe-
dürftig kann jede/r werden. Weil die mei-
sten Menschen zuhause gepflegt werden 
möchten, gibt es für Betroffene und pfle-
gende Angehörige organisatorisch einiges 
zu tun.  
Die ersten Schritte:  
1. Antrag stellen 
Um einen Pflegegrad und damit finanzielle 
Zuschüsse im Rahmen der Pflegeversiche-
rung zu bekommen, muss bei der Pflege-
kasse (Krankenkasse = Pflegekasse) ein 
Antrag gestellt werden. Diese beauftragt 
den Medizinischen Dienst Baden-Würt-
temberg (MD) mit einem Gutachten, die 
Pflegebedürftigkeit festzustellen und einen 
Pflegegrad zu empfehlen. Die Einstufung 
wird auf Grundlage des Gutachtens vorge-
nommen. 

2. MD-Besuch vorbereiten 
Auf die Pflegebegutachtung des MD sollte 
man sich vorbereiten. Es ist ratsam, sich 
vor dem Termin Notizen zu machen, in wel-
chen Bereichen des täglichen Lebens die 
Hilfe einer anderen Person benötigt wird. 
3. Entscheidung über Pflege zu Hause 
oder im Heim 
Teilen Sie Ihrer Pflegekasse mit, ob die 
Pflege zu Hause stattfinden soll oder in 
einem Pflegeheim. Bei der Pflege zu Hause 
durch Angehörige, können diese ergän-
zend auf verschiedene Hilfen zurückgreifen 
(z.B. ambulante Pflegedienste, Nachbar-
schaftshilfen, Betreuungsdienste oder Ta-
gespflegeeinrichtungen). 
4. Pflegekurs besuchen 
Soll die Pflege zu Hause stattfinden, kön-
nen pflegende Angehörige einen Pflege-
kurs in Anspruch nehmen. Solche Kurse 
werden von ambulanten Pflegediensten in-
dividuell in der eigenen Häuslichkeit ange-
boten oder bei vielen Pflegekassen 
zusätzlich online. Die Kosten werden über-
nommen. 
5. Beratung 
Um gut auf die Begutachtung vorbereitet 
zu sein, sollte man sich im Vorfeld beraten 
lassen. Dabei bekommt man auch einen 
ersten Überblick über die Leistungen der 
Pflegeversicherung und verschiedene Ver-
sorgungsmöglichkeiten vermittelt.   
Wir beraten Sie gerne!   
Pflegestützpunkt  
des Landkreises Heidenheim: 
Veronika Bruckner, Christel Krell 
Telefon: 07321/321-2473 oder 07321/321-
2424 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-hei-
denheim.de  
Landratsamt, Felsenstraße 36, Gebäude A, 
Zimmer A 015  

IHK Ostwürttemberg  
 
Online-Seminar - Erfolgreiche Existenz-
gründung im Nebenerwerb   
Die Selbständigkeit im Nebenerwerb sollte 
gut geplant sein. Viele neue Fragen aus 
dem Unternehmerleben, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie das Risiko, 
den Zeitaufwand zu unterschätzen, er-
schweren den Start.   
Wie sollte der Nebenerwerb organisiert 
werden? Welche rechtlichen Erfordernisse 
gibt es? Ist es lohnend, sich im Nebener-
werb selbständig zu machen? Das sind nur 
einige der Fragen, die beantwortet werden. 
Dabei besteht auch für die Teilnehmer die 
Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.   
Das nächste Online-Seminar findet am 
Mittwoch, 18.01.2023 um 10.00 Uhr  statt 
und dauert ca. 2 Stunden.   
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.ihk.de/ostwuerttemberg, Sei-
tennummer 135167318. 

Online-Seminar - Erfolgreiche Existenz-
gründung im Nebenerwerb   
Die Selbständigkeit im Nebenerwerb sollte 
gut geplant sein. Viele neue Fragen aus 
dem Unternehmerleben, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie das Risiko, 
den Zeitaufwand zu unterschätzen, er-
schweren den Start.   
Wie sollte der Nebenerwerb organisiert 
werden? Welche rechtlichen Erfordernisse 
gibt es? Ist es lohnend, sich im Nebener-
werb selbständig zu machen? Das sind nur 
einige der Fragen, die beantwortet werden. 
Dabei besteht auch für die Teilnehmer die 
Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.   
Das nächste Online-Seminar findet am 
Mittwoch, 18.01.2023 um 10.00 Uhr  statt 
und dauert ca. 2 Stunden.  
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter www.ihk.de/ostwuerttemberg, Sei-
tennummer 135167318. 

Agentur für Arbeit Aalen 
 
SAVE THE DATE für die 26. Ausbildungs- 
und Studienmesse Aalen   
Am 04.02.2023 von 9.00 – 13.00 Uhr öff-
nen sich wieder die Türen des Berufsschul-
zentrums für alle Besucherinnen und 
Besucher, die an Informationen rund um 
das Thema „Ausbildung und Studium“ in-
teressiert sind.   
Bei über 200 Betrieben, Banken, Kranken-
kassen, sozialen Einrichtungen, Verwaltun-
gen, Beruflichen Schulen und Hochschul- 
einrichtungen können sich alle Interessier-
ten über die Anforderungen, Aufgaben, 
Fertigkeiten und Bewerbungsbedingungen 
in den jeweiligen Berufen bzw. Studiengän-
gen hautnah informieren und z.B. unkom-
pliziert Kontakte mit Azubis oder Studie- 
renden knüpfen.  
Weitere Informationen findet man auch 
unter www.start-it.de. 

BA stellt rd. 70 Dienstleistungen online 
zur Verfügung   
Sich online arbeitssuchend oder einen An-
trag auf Arbeitslosen- oder Kindergeld stel-
len: Diese Dienstleistungen bietet die BA 
Bürgerinnen und Bürgern schon seit vielen 
Jahren in ihren eServices an. Kontinuierlich 
sind in den vergangenen Jahren noch viele 
weitere Dienstleistungen hinzugekommen. 
Arbeitgeber können bequem auf elektroni-
schem Weg Förderleistungen oder Kurzar-
beitergeld online beantragen. Selbständige 
können einen Antrag auf freiwillige Weiter-
versicherung in der Arbeitslosenversiche-
rung elektronisch stellen. Jugendliche 
können Unterlagen zur Berufseinstiegsbe-
gleitung online hochladen. 
Damit bieten wir unseren Kundinnen und 
Kunden die Möglichkeit, viele Anliegen be-
quem, einfach und schnell von Zuhause 
aus zu erledigen. Unsere Services mit Zu-
griff auf alles rund um Jobsuche, Arbeits-
losengeld, Kindergeld und mehr – stehen 
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24 Stunden unter www.arbeitsagentur.de/ 
eservices zur Verfügung.  
Für persönliche Vorsprachen haben unse-
ren Kundinnen und Kunden ab 01.01.2023 
folgende Möglichkeiten:    
Agentur für Arbeit Aalen 
Montag – Freitag             08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstagnachmittag  14.00 – 17.00 Uhr   
Berufsinformationszentrum 
Montag – Mittwoch        08.00 – 16.30 Uhr  
Donnerstag                      08.00 – 17.00 Uhr 
Freitag                             08.00 – 12.00 Uhr   
Agentur für Arbeit Heidenheim 
Montag – Freitag       08.00 Uhr – 11.00 Uhr 
und  
Donnerstag               14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Das Bürgeramt informiert  
Personalausweis 
 
Alle Deutschen, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, sind verpflichtet, einen 
gültigen Personalausweis zu besitzen, 
wenn sie die Ausweispflicht nicht durch 
den Besitz eines gültigen Reisepasses er-
füllen und der allgemeinen Meldepflicht in 
Deutschland unterliegen. 
Die Erfassung von Fingerabdrücken für 
Personen ab Vollendung des 6. Lebensjah-
res ist Pflicht.  
Gültigkeit der Dokumente:  
Für Personen unter 24 Jahren gilt der nPA 
6 Jahre, bei über 24-jährigen ist er 10 
Jahre gültig.    
Kosten: 
unter 24 Jahren: 22,80 € 
über 24 Jahren: 37,00 € 
 
Elektronischer Reisepass (ePass)  
Der ePass wird im Regelfall für Personen 
ab 12 Jahren ausgestellt. Auf Wunsch der 
Eltern kann auch für Kinder unter 12 Jah-
ren ein ePass beantragt werden. Bei Kin-
dern unter 6 Jahren werden jedoch keine 
Fingerabdrücke erfasst.  
Gültigkeit des Dokuments: 
10 Jahre Gültigkeit für Pässe, die für Per-
sonen ab 24 Jahren ausgestellt werden. 
6 Jahre für Personen unter 24 Jahren  
Kosten 
60,00 € für Pässe, die für Personen ab 24 
Jahren ausgestellt werden, 
37,50 € für Personen unter 24 Jahren. 
32 € zusätzlich bei Ausstellung eines Ex-
presspasses 
 
Vorläufiger Reisepass  
Der vorläufige Reisepass wird nur in be-
sonderen Einzelfällen ausgestellt, bei-
spielsweise wenn der Passbewerber sofort 
einen Pass benötigt und die Ausstellung 
eines regulären Passes (ePass) oder Ex-
presspasses nicht bis zum Zeitpunkt des 
erstmaligen Gebrauchs möglich ist. 
Die Passbehörden können die Vorlage von 
geeigneten Belegen (z.B. Flugtickets für 
eine kurzfristig anstehende Reise) verlan-
gen.  

Gültigkeit des Dokuments 
Die Gültigkeitsdauer beträgt bis zu einem 
Jahr.  
Kosten 
26,00 € 
 
Kinderreisepass ab dem 01.01.2021  
Der Kinderreisepass wird vom Bürgeramt 
ausgestellt, die Ausstellung dauert eine 
Woche.  
Eine Neuausstellung eines Kinderreisepas-
ses kostet 13,00 €, die Verlängerung 6,00 €.   
Den Antrag auf Ausstellung eines Kinder-
reisepasses erhalten Sie auf dem Bürger-
amt. Bei Abgabe des Antrags ist ein 
biometrietaugliches Lichtbild vorzulegen, 
auch für Babys und Kleinkinder.  
Seit dem 01.01.2021 wird die Gültigkeits-
dauer von Kinderreisepässen verringert.   
Die Gültigkeit ändert sich wie folgt:  
•  Alte Gültigkeit: 6 Jahre ab Ausstellung 
•  Neue Gültigkeit: 1 Jahr ab Ausstellung  
Dies wird sich auch auf die Verlängerung 
auswirken, diese ändert sich ebenfalls von 
6 Jahren auf 1 Jahr – eine mehrmalige Ver-
längerung um jeweils ein Jahr ist möglich.   

Kinderreisepässe können grundsätzlich bis 
zur Vollendung des 12. Lebensjahres aus-
gestellt werden. 

Landratsamt Heidenheim  
informiert  
 
Fristen für den Führerscheinumtausch  
Bis spätestens 19.01.2033 müssen alle vor 
dem 19.01.2013 ausgestellten Führer-
scheine in einen auf 15 Jahre befristeten 
EU-Kartenführerschein getauscht werden. 
Der Bundesrat hat dazu im Februar 2019 
einen vorgezogenen, gestaffelten Um-
tausch beschlossen. Wer wann dran ist, re-
gelt ein zeitlicher Stufenplan.   
Folgende Fristen gelten für den Führer-
scheinumtausch:   
Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum 
bis zum 31.12.1998 ist das Geburtsjahr 
des Fahrerlaubnis-Inhabers ausschlagge-
bend:  
vor 1953: Umtausch bis 19.01.2033 
1953 bis 1958: Umtausch bis 19.01.2022 
1959 bis 1964: Umtausch bis 19.01.2023 
1965 bis 1970: Umtausch bis 19.01.2024 
1971 oder später: Umtausch bis 19.01.2025  
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 Danksagung  Todesanzeige

################# 

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Heidenheim 
 
Abfalltrennung statt Littering  
Verpackungs-Kunststoffabfälle – Wohin 
damit?  Richtig, in den Gelben Sack                    
Alle leeren Verpackungen, sofern sie nicht 
aus Glas oder Papier sind, gehören in den 
Gelben Sack und nicht in die Restmüll-
tonne. Neben Verpackungen aus Plastik 
gehören auch Konservendosen aus Weiß- 
blech, Getränkekartons aus Verbundmate-
rialien, Füllmaterial von Versandverpackun-
gen aus Kunststoff wie Luftpolsterfolie 
oder auch Aluschalen von Fertiggerichten 
und leere Tablettenblister dazu. Der „Gelbe 
Sack“ ist auf der Grundlage der Ver-
packungsverordnung eingeführt worden. 

Diese regelt, wie Verkaufsverpackungen 
erfasst und verwertet werden. Das erste 
Unternehmen, das diese Aufgabe erle-
digte, war „Der Grüne Punkt – Duale Sy-
steme Deutschland GmbH (DSD)“. 
Zwischenzeitlich haben sich neun weitere 
Rücknahmesysteme auf diesem Markt eta-
bliert. Wegen weiterer Novellierungen der 
Verpackungsverordnung ist die Kennzeich-
nung mit dem „Grünen Punkt“ nicht mehr 
entscheidend. Und daher überflüssig. Zu-
rückgenommen müssen zwischenzeitlich 
alle Verkaufsverpackungen. Eine Entsor-
gung in Eigenregie ist nicht mehr erlaubt.  
Sämtliche Sammelsysteme für Verkaufs-
verpackungen sind privatwirtschaftlich or-
ganisiert. Diese finanzieren sich aus- 
schließlich aus den Lizenzentgelten, wel-
che die Hersteller und Vertreiber an die 
Rücknahmesysteme zu bezahlen haben. 
Mit diesen Entgelten wird die Verwertung 
und Sammlung der Verpackungen finan-
ziert. Letztlich werden diese Kosten vom 
Verbraucher bezahlt. Dieser muss beim 
Kauf der Produkte bereits an der Laden-
kasse oder im Internet einen höheren Pro-
duktpreis bezahlen. Die Dualen Systeme 
haben also neben den Abfall- und Wert-
stoffsammlungen der Landkreise und 
Städte parallel ein zusätzliches Entsor-
gungssystem eingeführt.  
Eine Rolle mit „Gelben Säcken“ erhält 
jeder Haushalt mit der Verteilung des Ab-
fallkalenders und der Entsorgungskarten 
am Jahresende. Weitere Verteilerstellen im 
Kreisgebiet sind die Bürgermeisterämter 
und der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb so-
wohl am Schmittenplatz 5 wie auch im 
Entsorgungszentrum Mergelstetten und in 
den Wertstoff-Zentren. Auch gibt die Firma 
WRZ Hörger Gelbe Säcke aus. Die Aus-
gabe an private Verbraucher ist jedoch auf-
grund der Vorgabe des Dualen Systems 
derzeit auf eine Rolle begrenzt. Papierver-
packungen werden selbstverständlich wei-

Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum 
ab dem 01.01.1999 gilt das Ausstellungs-
jahr des Führerscheins (*):  
1999 bis 2001: Umtausch bis 19.01.2026 
2002 bis 2004: Umtausch bis 19.01.2027 
2005 bis 2007: Umtausch bis 19.01.2028 
2008: Umtausch bis 19.01.2029 
2009: Umtausch bis 19.01.2030 
2010: Umtausch bis 19.01.2031 
2011: Umtausch bis 19.01.2032 
2012 bis 18.01.2013: Umtausch bis 19.01. 
2033  
(*) Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr 
vor 1953 liegt, müssen den Führerschein 
bis zum 19.01.2033 umtauschen, unab-
hängig vom Ausstellungsjahr des Führer-
scheins.  
Für den Umtausch werden ein aktuelles 
biometrisches Passbild, der Personalaus-
weis oder Reisepass und der alte Führer-
schein benötigt. Die Kosten für die Um- 
stellung in einen neuen EU-Kartenführer-
schein betragen 25,30 Euro.

terhin über die Papiertonne entsorgt oder 
über die Sammlungen der Vereine. Glas-
verpackungen gehören in die Glascontainer.  
Was gehört nicht in den „Gelben Sack“? 
Abfälle, die keine Verkaufsverpackungen 
sind. Selbst wenn diese aus Kunststoff 
sind oder aus Metall oder aus Verbunden 
bestehen: Also etwa Plastikwannen und     
-schüsseln, Wäschekörbe, Nudelsiebe, 
Spielzeug, Einwegartikel, Klarsichthüllen, 
Luftmatratzen, Zahnbürsten, Auslegefolie, 
Blechgeschirr, Töpfe, Pfannen, Elektroteile, 
Baustyropor und dergleichen. Stoffgleiche 
Nichtverpackungen können über die Wert-
stoff-Zentren entsorgt werden. Verpackun-
gen aus Papier, Pappe oder Karton wie 
etwa Mehl- und Zuckertüten, Faltkartons – 
diese gehören in die Papiertonne. Nicht 
zum Altpapier gehören Hygienepapiere, 
Tapeten, Kohlepapiere, Verbundmaterialien 
wie Milch- und Saftkartons. Glasver-
packungen – diese gehören, farblich ge-
trennt, in die Braun-, Grün- und Weiß- 
glascontainer. Blaue, rote, gelbe oder 
schwarze Gläser gehören zum Grünglas.  
Nicht zum Altglas zählen Glühbirnen, En-
ergiesparlampen,  Fenster- und Flachglas, 
Drahtglas, Spiegel, Keramik, Porzellan, 
Steingutflaschen oder feuerfestes Glas. 
Restmüll wie Windeln, Bioabfälle, Altklei-
der, Schuhe sowie schadstoffhaltige Son-
derabfälle wie Farbdosen oder Spray- 
dosen mit Inhalt.   
Die Termine für die Abholung der „Gelben 
Säcke“ finden Sie in Ihrem personalisierten 
Sammelterminkalender 2020 oder im Inter-
net unter www.abfall-hdh.de. Sie können 
auch auf den E-Mail Reminder des Kreis-
abfallwirtschaftsbetriebes zurückgreifen, 
der Sie aktuell über die Abholtermine infor-
miert.  
Weitere Informationen, auch mehrspra-
chige, können Sie über die Dualen Sys-
teme unter den downloads http://www. 
recycling-fuer-deutschland.de abrufen.
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 Werbung

 Nachruf
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Traumhaft lecker und delikat! 
Schweinegeschnetzeltes           100 g       -,85 € 

Bierschinken                                    100 g      1,09 € 
Fleischwurst im Ring                       100 g       -,89 € 
Delikatessleberwurst                   100 g       -,79 €   

Laibles Wiener - frisch und knackig!

Landmetzgerei Laible 
Lange Straße 83 · 89129 Langenau

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎ 

✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎✏✐✎ 

Niederstotzingen Text KW 1-2.qxp_Niederstotzingen Text KW 42  11.01.23  10:20  Seite 15



Mitteilungsblatt Niederstotzingen · Seite 16 · 1-2 / 2023

Seelsorgeeinheit  
Lone – Brenz 
St. Bonifatius Herbrechtingen    St. Peter und Paul Niederstotzingen 
St. Martin Bolheim                                   St. Martin Oberstotzingen 
Heilig Kreuz Bissingen                            Mariä Himmelfahrt Stetten 
St. Ulrich Lontal                      www.seelsorgeeinheit-lone-brenz.de 
 
Die Kath. Kirchengemeinden Bissingen, Bolheim, Herbrechtin-
gen, Niederstotzingen und Oberstotzingen sowie Stetten       
suchen für ihr gemeinschaftliches Kirchenpflegeamt ab dem 
01.04.2023 eine/n  
 

hauptberufliche/n 
Kirchenpfleger/in (m/w/d) 

(80%-90%) 
 
Der/ Die Kirchenpfleger/in unterstützt den Pfarrer, den Kirchen-
gemeinderat bzw. den Verwaltungsausschuss bei der Wahr-
nehmung der örtlichen Verwaltung. Er/Sie ist für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Verwaltung des örtlichen Kir-
chenvermögens verantwortlich und an rechtmäßige Weisungen 
und Beschlüsse des Kirchengemeinderates gebunden.   
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
•  die Vorbereitung und Überwachung von Bau- und Instand-

haltungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden 
•  die Unterstützung bei der Gremienarbeit 
•  die Zusammenarbeit mit dem Katholischen Verwaltungszen-

trum Heidenheim 
•  die Anordnung von Kassenvorgängen 
•  die Personalführung für die Berufsgruppe der Hausmeister 

und Reinigungskräfte 
•  die Verantwortung für den Arbeitsschutz und die Arbeitssi-

cherheit in der Kirchengemeinde  
Wir erwarten von Ihnen Flexibilität, Teamfähigkeit und ein hohes 
Maß an Einsatzbereitschaft. Sie sind belastbar, zuverlässig und 
verfügen über Organisations- und Verwaltungsgeschick. Eine 
Ausbildung oder Berufserfahrung in kaufmännischen oder Ver-
waltungsberufen sind ebenso von Vorteil wie Kenntnisse im Be-
reich Bauen und Renovieren. Sie zeigen Interesse für die 
Aufgaben der Katholischen Kirche und bejahen die Eigenart 
des kirchlichen Dienstes. Die Zugehörigkeit zur Katholischen 
Kirche ist Voraussetzung.  
Der/die Kirchenpfleger/in ist kraft Amtes Mitglied des Kirchen-
gemeinderates mit beratender Stimme. Unterstützung erhält 
der/die Kirchenpfleger/in durch das Katholische Verwaltungs-
zentrum Heidenheim.  
Die Einstellung und Vergütung erfolgt nach der Arbeitsvertrags-
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vergleichbar Tarif-
vertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L).  
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt ein-
gestellt. 
Dienstort ist Herbrechtingen.  
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte bis zum 28.01.2023 an das Kath. Pfarramt Herb-
rechtingen, Herrn Pfarrer von Waldburg-Zeil, Kirchplatz 2, 
89542 Herbrechtingen, Tel. 07324/98520.

 Raumausstattung  
 Zeljko Secujski 
   
  Stettener Straße 64/1 
  89168 Niederstotzingen 

                         +49 (0) 171 3813434 
                         +49 (0) 7325 952862 
                            szoeszie@gmx.de  
Raumausstattung Trockenbau Malerarbeiten Gipserarbeiten 
Montage Bodenbeläge Neubau Altbau Sanierung 

Näh- und Änderungsservice Haller 
- Änderungen, Flickarbeiten 
- Austausch von Reißverschlüssen 
- Anfertigen von Heimtextilien, z.B. Tischdecken, Vorhänge 
- Polsterarbeiten, verarbeiten schwerer Tuche 
- Kleinere Sattler- und Täschnerarbeiten (Reparaturen)  

Karina Haller, Ziegelstraße 6, Sontheim, OT Brenz 
Tel. 0176/73 4765 39  

E-Mail: karinahaller350@gmail.com
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Niederstotzingen 
Tel. 07325/8721  
Langenau 
Tel. 07345/3555

www.infos-langenau360.de

Unser Lager wird geräumt!
DAMEN
HERREN
T-Shirt

%
gesamte

Kollektion
stark

reduziert

Unterwäsche
Nachtwäsche
SCHIESSER

%
zu

absoluten 
Sonder-
preisen

Bademoden
SCHIESSER
Damen · Herren · Kinder

%
starke
Preis-

reduzierung
 

Betten 
Bettwäsche 
Matratzen

Unterwäsche
Nachtwäsche
SCHIESSER

%
zu

absoluten 
Sonder-
preisen

DAMEN
HERREN
T-Shirt

%
gesamte

Kollektion
stark

reduziert 
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geöffnet von 7.00 - 12.00 Uhr täglich

Angebot vom 12.01.2023 - 14.01.2023  
Rinderbraten und Sauerbraten kg 10,95 € 

Gulasch gemischt Rind und Schwein kg 7,50 € 

Schweinehals und Rücken und Schnitzel kg 7,50 € 

Paprikawürstle und Bauerngerauchte 100 g 0,90 € 

400 g Dosensortiment nach Wahl 10 Dosen 30,00 € 

 5 Dosen 17,50 € 

Samstag, 11.00 Uhr: gegrillte Haxen Anzeigen informieren
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